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02-26-F

Bekanntmachung  
des Ersten Staatsvertrags zur Änderung des  

Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der 
Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen 

von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG

vom 5. August 2019

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be-
schluss vom 17. Juli 2019 (Drs. 18/3112) dem vom 15. bis  
21. März 2019 unterzeichneten Ersten Staatsvertrag zur 
Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-Pla-
nungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit 
beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwal-
tungen von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung 
von Artikel 91c GG in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. März 2010 (GVBl. S. 139, 503, BayRS 200-20-F),  
zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend be-
kannt gemacht.

München, den 5. August 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r

Erster Staatsvertrag  
zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des  

IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der 
Informationstechnologie in den Verwaltungen  

von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen
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sowie die

Bundesrepublik Deutschland 

(im Weiteren „der Bund“ genannt)

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des  
Vertrags über die Errichtung des  

IT-Planungsrats und über die Grundlagen  
der Zusammenarbeit beim Einsatz der  

Informationstechnologie in den Verwaltungen  
von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung  

von Artikel 91c GG

Der Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats 
und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Ein-
satz der Informationstechnologie in den Verwaltungen 
von Bund und Ländern – Vertrag zur Ausführung von 
Artikel 91c GG vom 20. November 2009 (BGBl. 2010 I 
S. 662) wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift wird folgende Kurzbezeichnung an-
gefügt:

„(IT-Staatsvertrag)“.

2. Nach der Überschrift wird folgende Inhaltsübersicht 
eingefügt:

„Inhaltsübersicht

Präambel

Abschnitt I Der IT-Planungsrat 

§ 1 Einrichtung, Aufgaben, Beschluss-
fassung

Abschnitt II Gemeinsame Standards und Sicherheits-
anforderungen, Informationsaustausch

§ 2 Festlegung von IT-Interoperabili-
täts- und IT-Sicherheitsstandards

§ 3 Aufgaben im Bereich Verbindungs-
netz

§ 4 Informationsaustausch

Abschnitt III Gemeinsame Einrichtung zur Unterstüt-
zung des IT-Planungsrats

§ 5 Errichtung und Aufgaben

§ 6 Trägerschaft, Dienstherrnfähigkeit, 
anwendbares Recht

§ 7 Organe

§ 8 Aufsicht

§ 9 Finanzierung

§ 10 Unzulässigkeit eines Insolvenzver-
fahrens

Abschnitt IV Schlussbestimmungen

§ 11 Änderung, Kündigung

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Über- 
gangsregelung“.

3. In der Präambel werden im ersten Spiegelstrich die 
Wörter „Artikel 91c Absatz 1 und Absatz 2“ durch die 
Wörter „Artikel 91c Absatz 1 und 2“ ersetzt. 

4. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird 
der Doppelpunkt gestrichen.

bbb) Nach Nummer 2 wird folgende 
Nummer 3 eingefügt:

„3. koordiniert und unterstützt die 
Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern in Fragen der Digitali-
sierung von Verwaltungsleistun-
gen;“.

ccc) Die bisherige Nummer 3 wird Num-
mer 4 und die Wörter „die Projekte  
zu Fragen“ werden durch die  
Wörter „Projekte und Produkte“ 
ersetzt und die Wörter „(E-Govern-
ment-Projekte)“ werden gestrichen.

ddd) Die bisherige Nummer 4 wird Num-
mer 5 und die Wörter „§ 4 dieses 
Vertrages“ werden durch die Anga-
be „§ 3“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/2019524

„Der IT-Planungsrat bedient sich zu seiner 
Unterstützung nach Maßgabe der §§ 5 bis 
10 einer gemeinsamen Einrichtung.“

b) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe „11“ durch 
das Wort „elf“ ersetzt.

5. § 2 wird aufgehoben.

6. § 3 wird § 2 und in Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt 
am Ende durch die Wörter „ , soweit nicht eine 
spezialgesetzliche Regelungsbefugnis vorliegt.“ 
ersetzt.

7. Der bisherige § 4 wird § 3 und die Angabe „Grund-
gesetz“ wird durch die Wörter „des Grundgesetzes“ 
ersetzt.

8. Der bisherige § 5 wird § 4.

9. Nach § 4 wird folgender Abschnitt III eingefügt: 

„Abschnitt III

Gemeinsame Einrichtung zur Unterstützung des 
IT-Planungsrats

§ 5

Errichtung und Aufgaben

(1) Die Vertragspartner errichten mit Wirkung 
zum 1. Januar 2020 eine rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts (gemeinsame Anstalt). Sie trägt 
die Bezeichnung „FITKO“ (Föderale IT-Kooperation) 
und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die gemein-
same Anstalt hat die Aufgabe, den IT-Planungsrat 
organisatorisch, fachlich und bei der Wahrnehmung 
der Aufgaben nach § 1 Absatz 1 zu unterstützen. Das 
Nähere regelt der IT-Planungsrat durch einstimmigen 
Beschluss und trifft dabei insbesondere Regelungen 
zu den Aufgaben, Befugnissen, der Wirtschaftsfüh-
rung und Leitung der gemeinsamen Anstalt und ihrer 
Organe (Gründungsbeschluss).

(2) Der Gründungsbeschluss soll vorsehen, dass 
die gemeinsame Anstalt die Aufgaben bestehender 
Strukturen für Projekte und Produkte des IT-Pla-
nungsrats übernimmt. Er kann eine Rechtsnachfolge 
vorsehen und die hierzu bestehenden Verwaltungs-
abkommen außer Kraft setzen.

(3) Änderungen des Gründungsbeschlusses be-
dürfen der Zustimmung aller Mitglieder des IT-Pla-
nungsrats.

(4) Zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben 
soll sich die gemeinsame Anstalt Dritter bedienen.

§ 6

Trägerschaft, Dienstherrnfähigkeit,  
anwendbares Recht

(1) Träger der gemeinsamen Anstalt sind die 
Vertragspartner zu gleichen Teilen. Die Anteile an der 
gemeinsamen Anstalt sind nicht übertragbar.

(2) Die gemeinsame Anstalt besitzt Dienstherrn-
fähigkeit.

(3) Für die Errichtung und den Betrieb der gemein-
samen Anstalt gilt das hessische Landesrecht, soweit 
in diesem Staatsvertrag, im Gründungsbeschluss 
oder in der Satzung der gemeinsamen Anstalt nichts 
anderes bestimmt ist. Für die Beamten der gemeinsa-
men Anstalt findet daneben das Beamtenstatusgesetz 
Anwendung. Für die Beschäftigten und Auszubilden-
den der gemeinsamen Anstalt gilt der Tarifvertrag für 
den Öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) 
beziehungsweise der Tarifvertrag für Auszubildende 
des Landes Hessen in Ausbildungsberufen nach dem 
Berufsbildungsgesetz (TVA-H BBiG) einschließlich 
der diese Tarifverträge ergänzenden, ändernden und 
ersetzenden Tarifverträge in der jeweils geltenden 
Fassung. Beschäftigte nach Satz 3 können in einem 
außertariflichen Beschäftigungsverhältnis beschäftigt 
werden, soweit dies für die Durchführung der Aufga-
ben erforderlich ist und der Stellenplan eine entspre-
chende Ermächtigung enthält.

(4) Die gemeinsame Anstalt kann mit Zustimmung 
des Sitzlandes Aufgaben der Personalverwaltung und 
Personalwirtschaft einschließlich der Verarbeitung der 
hierfür erforderlichen Personalaktendaten auf Dienst-
stellen des Sitzlandes übertragen. Diesen Stellen dür-
fen personenbezogene Daten der Beschäftigten über-
mittelt werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung 
der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

(5) Der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 
über die Verteilung der Versorgungslasten bei bund- 
und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln ist 
anzuwenden.

§ 7

Organe

(1) Die gemeinsame Anstalt wird von einem Prä-
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sidenten geleitet und vertreten. Er wird hierbei vom 
Verwaltungsrat beaufsichtigt. 

(2) Der IT-Planungsrat nimmt die Funktion des 
Verwaltungsrats wahr. Entscheidungen des IT-Pla-
nungsrats, die er als Verwaltungsrat über Angelegen-
heiten der gemeinsamen Anstalt trifft, erfolgen nach 
Maßgabe des § 1 Absatz 7 Satz 1, soweit dieser 
Vertrag oder der Gründungsbeschluss keine abwei-
chende Regelung enthält. Handelt es sich bei diesen 
Entscheidungen um die Satzung der gemeinsamen 
Anstalt und ihre Änderungen, so sind diese im elekt-
ronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 

(3) Der Präsident wird vom IT-Planungsrat für 
die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Erneu-
te Bestellungen sind zulässig. Der Präsident beruft 
einen Vertreter für den Fall seiner Abwesenheit.

§ 8

Aufsicht

Die gemeinsame Anstalt unterliegt der Rechts-
aufsicht der Vertragspartner. Die Rechtsaufsicht wird 
vom Sitzland ausgeübt. Das Sitzland stellt vor der 
Ausübung von aufsichtlichen Maßnahmen mit den 
Vertragspartnern Einvernehmen her, sofern nicht ein 
Eilfall entgegensteht. Jeder Vertragspartner kann 
beim Sitzland aufsichtliche Maßnahmen beantragen. 
Zuständige Stellen für Angelegenheiten der Rechts-
aufsicht durch die Vertragspartner sind die Ministeri-
en oder die Behörden, denen die jeweiligen Vertreter 
für Informationstechnik als Mitglieder des IT-Pla-
nungsrats (§ 1 Absatz 2) angehören.

§ 9

Finanzierung

(1) Die gemeinsame Anstalt erhält zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben von den Vertragspartnern Finanzmit-
tel nach Maßgabe des Wirtschaftsplans und der je-
weiligen Haushalte des Bundes und der Länder. 

(2) Für die Jahre 2020 bis 2022 verpflichten sich 
die Vertragspartner darüber hinaus, ein Digitalisie-
rungsbudget im Umfang von bis zu 180 Millionen 
Euro zur Verfügung zu stellen. Mit dem Digitalisie-
rungsbudget sollen Projekte und Produkte für die Di-
gitalisierung von Verwaltungsleistungen, die auf allen 
föderalen Ebenen zum Einsatz kommen, unterstützt 
werden. Das Digitalisierungsbudget sowie die daraus 
zu finanzierenden Projekte und Produkte werden im 

Wirtschaftsplan gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Wirtschaftsplan und seine Änderungen 
werden durch den IT-Planungsrat gemäß § 1 Ab-
satz 7 beschlossen. Der Wirtschaftsplan sowie even-
tuelle Änderungen bedürfen der Zustimmung der Fi-
nanzministerkonferenz und des Bundesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen. Sie sind der 
Konferenz des Chefs des Bundeskanzleramtes mit 
den Chefs der Staats- und Senatskanzleien nach § 1 
Absatz 1 Satz 2 vorzulegen.

(4) Die Finanzierung der gemeinsamen Anstalt 
und ihrer Aufgaben erfolgt nach dem Königsteiner 
Schlüssel, erweitert um einen festen Finanzierungs-
anteil des Bundes in Höhe von 25 Prozent, soweit 
im Wirtschaftsplan für einzelne Projekte oder Pro-
dukte keine abweichende Regelung getroffen wird. 
Das Sitzland trägt vorweg eine Sitzlandquote. Diese 
beträgt 10 Prozent der Personal- und Verwaltungs-
kosten der FITKO, ohne die auf das Digitalisierungs-
budget entfallenden Beträge. Für die über das Digi-
talisierungsbudget nach Absatz 2 zu finanzierenden 
Projekte und Produkte wird der Königsteiner Schlüs-
sel mit einem festen Finanzierungsanteil des Bundes 
in Höhe von 35 Prozent zugrunde gelegt. 

(5) Die Ausführung des Wirtschaftsplans steht 
unter dem Vorbehalt der jeweiligen haushaltsrechtli-
chen Ermächtigung der Vertragspartner.

(6) Die Rechnungshöfe der Vertragspartner  
prüfen die Haushalts- und Wirtschaftsführung der  
gemeinsamen Anstalt.

(7) Die Zuweisung der Finanzmittel aus dem Wirt-
schaftsplan für das erste Halbjahr 2020 erfolgt zum 
2. Januar 2020. Zur Sicherstellung der unterbrechungs-
freien Auszahlung der Besoldung der Beamten, die 
zum 1. Januar 2020 von einem Dienstverhältnis bei 
einem der Vertragspartner in die gemeinsame Anstalt 
wechseln, wird der abgebende Vertragspartner die 
Besoldung für den Januar 2020 auszahlen. Er erlangt 
einen Rückzahlungsanspruch in voller Höhe der geleis-
teten Zahlungen gegenüber der gemeinsamen Anstalt.

§ 10

Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
gemeinsamen Anstalt ist unzulässig.“

10. Der bisherige Abschnitt III wird Abschnitt IV.
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11. Der bisherige § 6 wird § 11 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „an die Ge-
schäftsstelle“ durch die Wörter „an die gemein-
same Anstalt“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Mit Wirksamkeit der Kündigung endet die 
Trägerschaft an der gemeinsamen Anstalt.“

bb) In dem neuen Satz 3 wird die Angabe „§ 7 
Absatz 2“ durch die Angabe „§ 12 Absatz 2“ 
ersetzt.

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Die gemeinsame Anstalt besteht unter 
der Trägerschaft der übrigen Vertragspartner 
weiter. Zwischen den verbleibenden Vertrags-
partnern und dem kündigenden Vertragspartner 
wird eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 
die Auseinandersetzung, insbesondere über die 
Verteilung des Aktivvermögens sowie die Über-
nahme der bestehenden Verbindlichkeiten und 
Versorgungslasten, geschlossen. In der Ausein-
andersetzungsvereinbarung sind auch die Kon-
sequenzen für das Personal der gemeinsamen 
Anstalt zu regeln. Eine Kündigung nach Absatz 2 
wird erst wirksam, wenn die Auseinanderset-
zungsvereinbarung vorliegt.“

12. Der bisherige § 7 wird § 12 und wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die gemeinsame Anstalt gilt mit dem Wirksam-
werden der Kündigung des zuletzt kündigenden 
Vertragspartners als aufgelöst.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Im Falle des Absatzes 2 gilt § 11 Absatz 4 
Satz 2 entsprechend. Die Vertragspartner regeln 
die Übernahme von Beamten und Versorgungs-
empfänger der gemeinsamen Anstalt durch einen 
oder mehrere Vertragspartner im Rahmen der 
Auseinandersetzungsvereinbarung einvernehm-
lich, § 6 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden. 
Es gelten die Regelungen des dritten Abschnitts 
des Beamtenstatusgesetzes und des Hessischen 
Beamtengesetzes über den vollständigen Über-
gang der Aufgaben einer Körperschaft auf mehrere 
andere entsprechend. Die Vertragspartner sollen 

den Tarifbeschäftigten (einschließlich der Auszu-
bildenden) der gemeinsamen Anstalt ein Übernah-
meangebot zu einem oder mehreren der Vertrags-
partner stellen. Kündigungen der Vertragspartner, 
die zur Auflösung der gemeinsamen Anstalt nach 
Absatz 2 führen, werden erst wirksam, wenn die 
Auseinandersetzungsvereinbarung vorliegt.“

c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Beteiligten“ 
durch das Wort „Vertragspartner“ ersetzt und wird 
jeweils nach dem Wort „Vertrages“ sowie dem 
Wort „widersprechen“ ein Komma eingefügt.

d) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Die nach § 2 des IT-Staatsvertrags in der 
Fassung vom 1. April 2010 beim Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat eingerichtete Ge-
schäftsstelle wird bis zum 30. Juni 2020 fortgeführt. 
Danach gehen die Aufgaben der Geschäftsstelle auf 
die gemeinsame Anstalt über. Die gemeinsame An-
stalt tritt insoweit in die Rechtsnachfolge ein.“

Artikel 2

Bekanntmachungserlaubnis

Der Bund und die Länder können den Wortlaut des 
IT-Staatsvertrags in der am Tag des Inkrafttretens nach 
Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 geltenden Fassung im Bundes-
gesetzblatt und in den jeweiligen Landesgesetzblättern 
bekannt machen.

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des Mo-
nats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte Rati-
fikationsurkunde bei der Staats- oder Senatskanzlei des 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt 
wurde. Sind bis zum 30. September 2019 nicht alle Rati-
fikationsurkunden bei der Staats- oder Senatskanzlei des 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinter-
legt, wird dieser Staatsvertrag gegenstandslos.

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz teilt Bund und Ländern 
die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit.

Für die Bundesrepublik Deutschland:
Berlin, den 19.03.2019

Horst S e e h o f e r
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Für das Land Baden-Württemberg:
Berlin, den 15.03.2019

Winfried K r e t s c h m a n n

Für den Freistaat Bayern:
Berlin, den 15.03.2019

Dr. Markus S ö d e r

Für das Land Berlin:
Berlin, den 15.03.2019

Michael M ü l l e r

Für das Land Brandenburg:
Berlin, den 15.03.2019

Dr. Dietmar W o i d t k e

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Berlin, den 15.03.2019

Dr. Carsten S i e l i n g

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Berlin, den 15.03.2019

Dr. Peter T s c h e n t s c h e r

Für das Land Hessen:
Berlin, den 15.03.2019

Volker B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Berlin, den 21.03.2019

Manuela S c h w e s i g

Für das Land Niedersachsen:
Berlin, den 21.03.2019

Stephan W e i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Berlin, den 21.03.2019

Armin L a s c h e t

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin, den 15.03.2019

Malu D r e y e r

Für das Saarland:
Berlin, den 15.03.2019

Tobias H a n s

Für den Freistaat Sachsen:
Berlin, den 15.03.2019

Michael K r e t s c h m e r

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin, den 15.03.2019

Dr. Reiner H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein:
Berlin, den 21.03.2019

Daniel G ü n t h e r

Für den Freistaat Thüringen:
Berlin, den 21.03.2019

Bodo R a m e l o w
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Bekanntmachung  
des Staatsvertrags  

über die Hochschulzulassung

vom 16. August 2019

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit  
Beschluss vom 17. Juli 2019 (Drs. 18/3113) dem vom  
21. März bis 4. April 2019 unterzeichneten Staatsvertrag 
über die Hochschulzulassung zugestimmt. Der Staats-
vertrag wird nachstehend bekannt gemacht.

München, den 16. August 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r

Staatsvertrag  
über die Hochschulzulassung

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

(im Folgenden: „die Länder“ genannt)

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Abschnitt 1

Aufgaben der Stiftung

Artikel 1

Gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung

(1) 1Die Länder betreiben im Zusammenwirken mit der 
Hochschulrektorenkonferenz eine gemeinsame Einrich-
tung für Hochschulzulassung. 2Die gemeinsame Einrich-
tung ist nach dem Recht des Landes Nordrhein-Westfa-
len als Stiftung des öffentlichen Rechts durch das Gesetz 
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zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für Hochschulzu-
lassung“ vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710,  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Januar 2012,  
GV. NRW. S. 90, im Folgenden: Errichtungsgesetz) mit 
Sitz in Dortmund errichtet.

(2) Die Stiftung trägt die Bezeichnung „Stiftung für 
Hochschulzulassung“ (im Folgenden: Stiftung).

Artikel 2

Aufgaben der Stiftung; Dialogorientiertes  
Serviceverfahren

(1) Die Stiftung hat die Aufgabe,

1. nach Maßgabe des nachfolgenden Abschnitts 2 die 
Hochschulen bei der Durchführung der örtlichen Zu-
lassungsverfahren und der Durchführung von Anmel-
deverfahren in zulassungsfreien Studiengängen zu 
unterstützen (Serviceleistungen),

2. nach Maßgabe des nachfolgenden Abschnitts 3 das 
Zentrale Vergabeverfahren durchzuführen.

(2) 1Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach Ar-
tikel 12 führt die Stiftung die in den Verfahren nach Absatz 
1 abgegebenen Zulassungsanträge der Bewerberinnen 
und Bewerber in ihrem Webportal zusammen und führt 
den Abgleich von Mehrfachzulassungs- und Mehrfach-
studienmöglichkeiten für die Verfahren nach Absatz 1 in 
einem gemeinsamen Verfahren durch (Dialogorientiertes 
Serviceverfahren). 2Für das Dialogorientierte Servicever-
fahren wird insbesondere geregelt:

1. die Beschränkung der Anzahl der Zulassungsanträ-
ge je Bewerberin oder Bewerber, wobei die Zahl von 
bundesweit zwölf Zulassungsanträgen nicht unter-
schritten werden darf; Artikel 8 Absatz 1 Satz 3 bleibt 
unberührt, 

2. die Festlegung einer verbindlichen Reihenfolge der 
Zulassungsanträge der Bewerberinnen und Bewer-
ber unter Berücksichtigung ihrer Präferenzen, 

3. der Ausschluss der Bewerberinnen und Bewerber, 
die ein Zulassungsangebot angenommen oder eine 
Zulassung erhalten haben, von der weiteren Teil-
nahme am Dialogorientierten Serviceverfahren,

4. Fristen für Entscheidungen der Bewerberinnen und 
Bewerber zu Zulassungsangeboten.

(3) Zulassungsanträge und Zulassungsangebote im 
Sinne dieses Staatsvertrages schließen die entsprechen-

den Anträge und Angebote in Anmeldeverfahren für zu-
lassungsfreie Studiengänge ein.

Artikel 3

Organe der Stiftung

1Die Organe der Stiftung, ihre Zusammensetzung, 
Aufgaben und Verfahren regelt das Errichtungsgesetz. 
2Dabei muss gewährleistet sein, dass

1. dem Entscheidungsorgan alle Länder angehören und 
die Hochschulen mit derselben Anzahl von Mitglie-
dern vertreten sind,

2. in Angelegenheiten nach Artikel 2 Absatz 1 Num-
mer 1 Beschlüsse, mit Ausnahme solcher nach Arti-
kel 13 Absatz 1 Nummer 1, nicht gegen die Mehrheit 
der Hochschulen zustande kommen,

3. in Angelegenheiten nach Artikel 2 Absatz 1 Num-
mer 2 allein die Länder stimmberechtigt sind.

Abschnitt 2

Serviceleistungen

Artikel 4

Dienstleistungsaufgabe

Nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts unter-
stützt die Stiftung die sie beauftragenden Hochschulen 
bei der Durchführung der örtlichen Zulassungs- und An-
meldeverfahren insbesondere durch den Betrieb eines 
Bewerbungsportals mit Information und Beratung der 
Studienbewerberinnen und -bewerber, Aufbereitung der 
Bewerberdaten, Abgleich der Mehrfachzulassungs- und 
Mehrfachstudienmöglichkeiten sowie Vermittlung von 
nichtbesetzten Studienplätzen.

Abschnitt 3

Zentrales Vergabeverfahren

Artikel 5

Aufgaben im Zentralen Vergabeverfahren

(1) Im Zentralen Vergabeverfahren hat die Stiftung 
die Aufgabe
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1. Studienplätze für das erste Fachsemester an Hoch-
schulen in Auswahlverfahren in den Quoten nach  
Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie 
Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und, soweit die 
Stiftung zuständig ist, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 
zu vergeben,

2. die Hochschulen bei der Durchführung der Auswahl-
verfahren nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
2 und 3 und, soweit die Hochschulen zuständig sind, 
nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu unterstützen,

3. für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulas-
sungszahlen zu sorgen.

(2) 1Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deut-
sche sowie für ausländische Staatsangehörige und Staa-
tenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 2Deutschen 
gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie sonstige 
ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, die 
eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
3Verpflichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen mit 
Deutschen auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen sind zu berücksichtigen.

Artikel 6

Kapazitätsermittlung und Festsetzung  
von Zulassungszahlen

(1) 1Für die Vergabe von Studienplätzen in Studi-
engängen, die in das Zentrale Vergabeverfahren ein-
bezogen sind, sind Zulassungszahlen nach Artikel 12  
Absatz 1 Nummer 8 und nach Maßgabe des Landes-
rechts festzusetzen. 2Zulassungszahl ist die Zahl der von 
der einzelnen Hochschule höchstens aufzunehmenden 
Bewerberinnen und Bewerber in einem Studiengang. 
3Sie wird auf der Grundlage der jährlichen Aufnahmeka-
pazität festgesetzt. 4Zulassungszahlen dürfen nur für ei-
nen bestimmten Zeitraum, höchstens für die Dauer eines  
Jahres, festgesetzt werden.

(2) 1Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen, 
dass nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorgaben 
und unter Berücksichtigung der räumlichen und fachspe-
zifischen Gegebenheiten eine erschöpfende Nutzung 
der Ausbildungskapazität erreicht wird; die Qualität in 
Forschung und Lehre, die geordnete Wahrnehmung der 
Aufgaben der Hochschule, insbesondere in Forschung, 
Lehre und Studium sowie in der Krankenversorgung, sind 
zu gewährleisten. 2Bei der Erprobung neuer Studiengän-
ge und -methoden, bei der Neuordnung von Studiengän-
gen und Fachbereichen und beim Aus- oder Aufbau der 
Hochschulen können Zulassungszahlen abweichend von 

Satz 1 festgesetzt werden.

(3) 1Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der 
Grundlage des Lehrangebots, des Ausbildungsauf-
wands und weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien 
ermittelt. 2Dem Lehrangebot liegen die Stellen für das 
hauptamtlich tätige wissenschaftliche Personal, soweit 
ihm Lehraufgaben übertragen sind, die Lehraufträge 
und die dienstrechtlichen Lehrverpflichtungen zugrun-
de unter Berücksichtigung festgelegter Reduzierun-
gen, insbesondere im medizinischen Bereich für Kran-
kenversorgung und diagnostische Leistungen. 3Der 
Ausbildungsaufwand ist durch studiengangspezifische 
Normwerte festzusetzen, die den Aufwand festlegen, 
der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer oder ei-
nes Studierenden in dem jeweiligen Studiengang erfor-
derlich ist. 4Bei der Festsetzung von Normwerten sind 
ausbildungsrechtliche Vorschriften sowie der Ausbil-
dungsaufwand in gleichartigen und vergleichbaren Stu-
diengängen zu beachten. 5Die Normwerte haben eine 
gleichmäßige und erschöpfende Auslastung der Hoch-
schulen zu gewährleisten; in diesem Rahmen sind die 
Hochschulen bei der Gestaltung von Lehre und Studium 
frei. 6Die Normwerte werden durch Rechtsverordnung 
nach Artikel 12 festgesetzt. 7Weitere kapazitätsbestim-
mende Kriterien sind insbesondere die räumlichen und 
sächlichen Gegebenheiten, zusätzliche Belastungen auf 
Grund der bisherigen Entwicklung der Studienanfänger-
zahl und der Zahl der Studierenden, die Ausstattung mit 
nichtwissenschaftlichem Personal, das Verbleibeverhal-
ten der Studierenden (Schwund) und die besonderen 
Gegebenheiten in den medizinischen Studiengängen, 
insbesondere eine ausreichende Zahl von für die Lehre 
geeigneten Patientinnen und Patienten.

(4) Vor der Festsetzung von Zulassungszahlen legt 
die Hochschule der zuständigen Landesbehörde einen 
Bericht mit ihren Kapazitätsberechnungen vor.

(5) Bei der Feststellung der Aufnahmekapazität ge-
mäß Absatz 3 bleiben Maßnahmen zum Ausgleich zusätz-
licher Belastungen auf Grund der bisherigen Entwicklung 
der Studienanfängerzahl und der Zahl der Studierenden 
unberücksichtigt; sie sind gesondert auszuweisen.

Artikel 7

Einbeziehung von Studiengängen

1Die Studiengänge Medizin, Zahnmedizin, Tiermedi-
zin und Pharmazie sind in das Zentrale Vergabeverfahren 
einbezogen, solange für alle den jeweiligen Studiengang 
anbietenden Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt 
sind und zu erwarten ist, dass die Bewerberzahl die Ge-
samtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze 
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übersteigt. 2Weitere Studiengänge können unter den Vo-
raussetzungen des Satzes 1 einbezogen werden, soweit 
nicht wegen der Art der Zugangsvoraussetzungen den 
Hochschulen die Entscheidung vorbehalten wird. 3Das 
Gleiche gilt, wenn aus anderen Gründen eine zentrale 
Vergabe der Studienplätze sinnvoll ist. 4Die Einbeziehung 
eines Studiengangs ist aufzuheben, wenn die Vorausset-
zungen dafür entfallen sind oder ein Bedarf für eine zent-
rale Vergabe der Studienplätze nicht mehr besteht.

Artikel 8

Auswahlverfahren

(1) 1Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
richtet sich nach den Artikeln 9 und 10 sowie nach den 
Bestimmungen dieses Artikels. 2Ein Zulassungsantrag 
nach Artikel 2 Absatz 2 ermöglicht im Verfahren nach  
Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 Bewerbungen an allen Stu-
dienorten eines Studiengangs; dieser Zulassungsantrag 
zählt als ein Antrag im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Satz 2  
Nummer 1. 3Unbeschadet der Regelungen in Artikel 10 
Absatz 6 Halbsatz 2 kann die Teilnahme in den Verfah-
ren nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 
durch Rechtsverordnung nach Artikel 12 je Studiengang 
beschränkt werden; die Teilnahmemöglichkeit an sechs 
Hochschulen darf nicht unterschritten werden.

(2) Wer geltend macht, aus nicht selbst zu vertreten-
den Umständen daran gehindert gewesen zu sein, einen 
für die Berücksichtigung bei der Auswahl nach dem Er-
gebnis der Hochschulzugangsberechtigung (Artikel 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 3) besseren Wert zu 
erreichen, wird mit dem nachgewiesenen Wert an der 
Vergabe der Studienplätze in diesen Quoten beteiligt.

(3) 1Den Bewerberinnen und Bewerbern dürfen keine 
Nachteile entstehen

1. aus der Erfüllung von Dienstpflichten nach Artikel 
12a des Grundgesetzes und der Übernahme solcher 
Dienstpflichten und entsprechender Dienstleistungen 
auf Zeit bis zur Dauer von drei Jahren,

2. aus der Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes 
als besonderes staatsbürgerliches Engagement nach 
dem Soldatengesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2387), in der jeweils geltenden Fassung,

3. aus der Ableistung eines Bundesfreiwilligendiens-
tes nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz vom  
28. April 2011 (BGBl. I S. 687), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), in 

der jeweils geltenden Fassung,

4. aus dem Entwicklungsdienst nach dem Entwicklungs-
helfer-Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Mai 2017  
(BGBl. I S. 1228), in der jeweils geltenden Fassung,

5. aus der Ableistung eines Jugendfreiwilligendiens-
tes im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes 
vom 16. Mai 2008 (BGBI. I S. 842), geändert durch 
Gesetz vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854), 
in der jeweils geltenden Fassung oder im Rahmen 
eines von der Bundesregierung geförderten Modell-
projektes, 

6. aus der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 
Jahren oder einer pflegebedürftigen Person aus dem 
Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von 
drei Jahren.

2Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 werden nach 
Maßgabe einer Rechtsverordnung nach Artikel 12 auf-
grund eines früheren Zulassungsanspruchs vor der Aus-
wahl der Bewerberinnen und Bewerber nach Artikel 9  
und 10 zugelassen. 3Sofern mehr Bewerberinnen und Be-
werber nach Satz 1 zuzulassen sind als Plätze zur Ver-
fügung stehen, entscheidet das Los. 4Stehen nach Zulas-
sung der Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 nicht 
genügend Plätze für alle Quoten nach Artikel 9 Absatz 1 
zur Verfügung, werden die Plätze in der Reihenfolge des 
Artikels 9 Absatz 1 vergeben.

(4) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr 
vollendet hat, wird an einem Auswahlverfahren nur be-
teiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter Berück-
sichtigung der persönlichen Situation schwerwiegende 
wissenschaftliche oder berufliche Gründe sprechen.

(5) Studienplätze nach Artikel 11 Absatz 3, bei denen 
die Zulassung auf den ersten Teil des Studiengangs be-
schränkt ist, weil das Weiterstudium an einer deutschen 
Hochschule nicht gewährleistet ist, können auch durch 
das Los vergeben werden.

Artikel 9

Vorabquoten

(1) 1In einem Auswahlverfahren sind bis zu 20 Pro-
zent der zur Verfügung stehenden Studienplätze vorzu-
behalten für:

1. Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung 
des Zulassungsantrages eine außergewöhnliche 
Härte bedeuten würde,
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2. Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund 
entsprechender Vorschriften verpflichtet haben, ihren 
Beruf in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs 
auszuüben,

3. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose,  
soweit sie nicht Deutschen gleichgestellt sind,

4. Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Stu-
dium in einem anderen Studiengang abgeschlos-
sen haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium).

2Ferner kann nach Maßgabe des Landesrechts im Rah-
men der Kapazität nach Satz 1 eine Quote für in der  
beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine sonstige  
Studienberechtigung verfügen, vorgesehen werden; 
wird die Quote nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am  
Verfahren nach Artikel 10.

(2) 1Die Quoten nach Absatz 1 werden für die  
Studienplätze je Studienort gebildet; je gebildeter Quote 
ist mindestens ein Studienplatz zur Verfügung zu stellen. 
2Daneben kann bestimmt werden, dass der Anteil der Stu-
dienplätze für die Bewerbergruppen nach Absatz 1 Satz 1  
Nummer 4 und Satz 2 an der Gesamtzahl der Studien-
plätze je Bewerbergruppe nicht größer sein darf als der 
Anteil der jeweiligen Bewerbergruppe an der Bewerber-
gesamtzahl. 3Nicht in Anspruch genommene Studienplät-
ze aus den Quoten nach Absatz 1 werden nach Artikel 10  
Absatz 1 vergeben.

(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn  
besondere, vor allem soziale und familiäre Gründe in der 
Person der Bewerberin oder des Bewerbers die sofortige 
Aufnahme des Studiums zwingend erfordern.

(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1  
Nummer 4 werden nach den Prüfungsergebnissen des 
Erststudiums und nach den für die Bewerbung für ein  
weiteres Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt.

(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1  
Satz 2 werden nach Maßgabe des Landesrechts nach  
dem Grad der Eignung für den gewählten Studiengang  
und die sich typischerweise anschließenden Berufstätig-
keiten ausgewählt.

(6) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2  
bis 4 und Satz 2 unterfällt, kann nicht im Verfahren nach 
Artikel 10 zugelassen werden; Absatz 1 Satz 2 Halb- 
satz 2 bleibt unberührt.

(7) 1Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummern 1, 2 und 4 sowie Satz 2 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach  

Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 angehört; im Falle des Ab-
satzes 1 Satz 2 können durch Rechtsverordnung nach  
Artikel 12 weitere Kriterien vorgesehen werden. 2Besteht 
danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los.

Artikel 10

Hauptquoten

(1) 1Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der 
Studienplätze nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 2 und Artikel 9  
verbleibenden Studienplätze an jeder Hochschule nach 
folgenden Grundsätzen vergeben:

1. zu 30 Prozent durch die Stiftung nach dem Ergebnis 
der Hochschulzugangsberechtigung,

2. zu 10 Prozent durch die Hochschulen nach dem  
Ergebnis eines Auswahlverfahrens nach Absatz 2,

3. im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis 
eines Auswahlverfahrens nach Absatz 3.

2Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Abiturdurch-
schnittsnoten innerhalb eines Landes und im Verhältnis 
der Länder untereinander hinsichtlich der jeweiligen An-
forderungen und Bewertungen annähernd vergleichbar 
sind. 3Solange deren annähernde Vergleichbarkeit im 
Verhältnis der Länder untereinander nicht gewährleistet 
ist, erfolgt ein entsprechender Ausgleich bei der Auswahl 
der Bewerberinnen und Bewerber auf Basis von Prozent-
rangverfahren und unter Bildung von Landesquoten. 
4Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem Drittel 
nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerberin-
nen und Bewerber für die nach Artikel 7 einbezogenen 
Studiengänge (Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach 
seinem Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis unter 
Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für die Län-
der Berlin, Bremen und Hamburg werden die sich danach 
ergebenden Quoten um dreißig Prozent erhöht. 5Bei der 
Berechnung des Bewerberanteils werden nur Personen 
berücksichtigt, die eine Hochschulzugangsberechtigung 
besitzen, die von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist.

(2) 1In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
vergibt die jeweilige Hochschule die Studienplätze nach 
Maßgabe des Landesrechts insbesondere

1. nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studien-
eignungstests,

2. nach dem Ergebnis eines Gesprächs oder anderer 
mündlicher Verfahren, die von der Hochschule mit 
den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für das 
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gewählte Studium und den angestrebten Beruf zu 
erhalten,

3. nach der Art einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung oder Berufstätigkeit in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf, die über die fachspezifische Eignung 
Auskunft gibt,

4. nach besonderen Vorbildungen, praktischen Tätig-
keiten, außerschulischen Leistungen oder außer-
schulischen Qualifikationen, die über die fachspezi-
fische Eignung Auskunft geben.

2Das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung und 
deren Einzelnoten werden nicht berücksichtigt. 3Durch 
Landesrecht kann der Kriterienkatalog nach Satz 1 ein-
geschränkt werden.

(3) 1In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
vergibt die jeweilige Hochschule die Studienplätze nach 
Maßgabe des jeweiligen Landesrechts insbesondere

1. nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsbe-
rechtigung:

a) Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung 
für das gewählte Studium (Note und Punkte),

b) gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangs-
berechtigung, die über die fachspezifische Eig-
nung Auskunft geben;

2. nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschul-
zugangsberechtigung:

a) Ergebnis eines fachspezifischen Studieneig-
nungstests,

b) Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündli-
cher Verfahren, die von der Hochschule mit den 
Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für 
das gewählte Studium und den angestrebten  
Beruf zu erhalten,

c) Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
oder Berufstätigkeit in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf, die über die fachspezifische Eignung 
Auskunft gibt,

d) besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, 
außerschulische Leistungen oder außerschuli-
sche Qualifikationen, die über die fachspezifi-
sche Eignung Auskunft geben.

2In die Auswahlentscheidung ist neben dem Ergebnis 

der Hochschulzugangsberechtigung nach Satz 1 Num-
mer 1 mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriteri-
um einzubeziehen; im Studiengang Medizin ist zusätz-
lich mindestens ein weiteres schulnotenunabhängiges 
Kriterium zu berücksichtigen. 3Mindestens ein schulno-
tenunabhängiges Kriterium ist erheblich zu gewichten. 
4In die Auswahlentscheidung fließt mindestens ein fach-
spezifischer Studieneignungstest nach Satz 1 Nummer 2  
Buchstabe a ein.

(4) 1Das jeweilige Landesrecht kann in den Quoten 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 Unterquoten 
zulassen oder festsetzen. 2Im Umfang von bis zu 15 
Prozent der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
kann das Landesrecht abweichend von Absatz 3 Sätze 
2 bis 4 zulassen oder festsetzen, dass in einer Unter-
quote nach Satz 1 ein Kriterium oder mehrere Kriterien 
ausschließlich nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder 
ausschließlich nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 ver-
wendet werden.

(5) 1Die Kriterien nach den Absätzen 2 und 3 sind je-
weils in standardisierter, strukturierter und qualitätsgesi-
cherter Weise transparent anzuwenden. 2Sie müssen in ih-
rer Gesamtheit eine hinreichende Vorhersagekraft für den 
Studienerfolg und die sich typischerweise anschließenden 
Berufstätigkeiten gewährleisten. 3Wird ein Kriterium als 
einziges Kriterium verwendet, muss es eine hinreichende 
Vorhersagekraft für den Studienerfolg und die sich typi-
scherweise anschließenden beruflichen Tätigkeiten haben.

(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Auswahlverfahren nach den Absätzen 2 und 3 kann nach 
Maßgabe des jeweiligen Landesrechts begrenzt werden; 
eine Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz darf 
nur für einen hinreichend beschränkten Anteil der nach 
den Absätzen 2 und 3 zu vergebenden Studienplätze und 
nur zur Durchführung aufwändiger individualisierter Aus-
wahlverfahren erfolgen.

(7) 1Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem 
Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 angehört. 
2Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das 
Los. 3In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 2 und 
3 erfolgt eine Regelung durch das jeweilige Landesrecht.

(8) 1Bei der Entscheidung über die Studienplatzver-
gabe ist zunächst die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1, dann die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und danach die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
abzuarbeiten. 2Durch Rechtsverordnung nach Artikel 12 
kann für die Quoten nach Absatz 1 Nummern 2 und 3 eine 
abweichende Reihenfolge festgelegt werden. 3Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die in einer der Quoten ein Zulas-
sungsangebot angenommen haben oder eine Zulassung 
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erhalten haben, werden von der Teilnahme an weiteren 
Verfahren in den übrigen Quoten ausgeschlossen.

(9) Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus 
den Quoten nach Absatz 1 werden anteilig in den übrigen 
Quoten des Absatzes 1 vergeben.

Artikel 11

Verfahrensvorschriften

(1) 1In den Fällen des Artikels 9 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und des Artikels 10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 
und 3 werden Zulassungen, Zulassungsangebote und 
Bescheide von der Hochschule erlassen. 2Ein Wider-
spruchsverfahren gegen Bescheide der Hochschulen fin-
det nicht statt.

(2) Die Stiftung ermittelt in den Quoten nach Artikel 
9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4, Artikel 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie in den Fällen des Artikels 8  
Absatz 5 auf Grund der Bewerbungsunterlagen nach den 
jeweiligen Zulassungsbestimmungen, für welchen Zulas-
sungsantrag eine Zulassung oder ein Zulassungsangebot 
erfolgen kann und erlässt den Zulassungsbescheid.

(3) Soweit an einer Hochschule für den ersten Teil 
eines Studiengangs eine höhere Ausbildungskapazität 
als für spätere Teile dieses Studiengangs besteht, wird 
der Zulassungsbescheid auf den ersten Teil des Studien-
gangs beschränkt.

(4) Die Hochschule ist verpflichtet, die von der Stif-
tung Zugelassenen einzuschreiben, wenn die übrigen 
Einschreibvoraussetzungen vorliegen.

(5) Ein Widerspruchsverfahren gegen Bescheide der 
Stiftung findet nicht statt.

(6) 1Beruht der Zulassungsbescheid der Hochschule 
oder der Stiftung auf falschen Angaben im Zulassungs-
antrag, wird er zurückgenommen; ist der Zulassungsbe-
scheid sonst fehlerhaft, kann er zurückgenommen werden. 
2Nach Ablauf eines Jahres ist die Rücknahme des Zulas-
sungsbescheides durch die Stiftung ausgeschlossen.

(7) Die Stiftung ist nach Maßgabe der Rechtsverord-
nungen nach Artikel 12 berechtigt, Versicherungen an Ei-
des statt zu verlangen und abzunehmen.

Abschnitt 4

Verordnungsermächtigung, Beschlussfassung,  
Staatlich anerkannte Hochschulen

Artikel 12

Verordnungsermächtigung

(1) Die Länder bestimmen durch Rechtsverordnun-
gen die Einzelheiten des Verfahrens und der dabei anzu-
wendenden inhaltlichen Kriterien, insbesondere:

1. die Auswahlkriterien (Artikel 8 und 9 sowie Artikel 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1),

2. das Nähere zu Verfahren und Methoden der Herstel-
lung einer annähernden Vergleichbarkeit der Abitur-
durchschnittsnoten (Artikel 10 Absatz 1 Satz 3),

3. die Quoten nach Artikel 9 Absatz 1, insbesonde-
re auch in Bezug auf den Erlass von Zulassungen, 
Zulassungsangeboten und Bescheiden in der Quote 
nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2,

4. im Fall des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 2 den Ab-
lauf des Bewerbungsverfahrens, insbesondere die 
Fälle, in denen Bewerbungen an die Stiftung zu rich-
ten sind, einschließlich der Fristen; dabei kann die 
Verpflichtung zur elektronischen Antragstellung und 
ein elektronischer Bescheidversand vorgesehen 
werden,

5. im Fall des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 2 den Ablauf 
des Vergabeverfahrens sowie die Vergabe nicht in 
Anspruch genommener oder aus anderen Gründen 
frei gebliebener Plätze auch an Bewerberinnen und 
Bewerber, die die Fristen versäumt haben,

6. die Vergabe der Studienplätze nach Artikel 8 Absatz 5,

7. die Normwerte sowie die Kapazitätsermittlung nach 
Artikel 6,

8. die Festsetzung von Zulassungszahlen nach Arti-
kel 6, soweit das Landesrecht dafür keine andere 
Rechtsform vorsieht,

9. die Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen 
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen nach 
Artikel 5 Absatz 2 Satz 3,

10. die Einzelheiten zur Durchführung des Dialogorien-
tierten Serviceverfahrens nach Artikel 2 Absatz 2. 

(2) Die Rechtsverordnungen der Länder nach Ab-
satz 1 müssen übereinstimmen, soweit dies für eine 
zentrale Vergabe der Studienplätze und für den Abgleich 
von Mehrfachzulassungsmöglichkeiten und -studien-
möglichkeiten im Dialogorientierten Serviceverfahren 
notwendig ist.
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Artikel 13

Beschlussfassung

(1) Die Stiftung beschließt über

1. Vorschläge für die von den Ländern zu erlassenden 
Rechtsverordnungen (Artikel 12), 

2. die Einbeziehung von Studiengängen in das Zentrale 
Vergabeverfahren (Artikel 7 Sätze 2 und 3),

3. die Aufhebung der Einbeziehung (Artikel 7 Satz 4).

(2) 1In diesen Angelegenheiten ist das Entschei-
dungsorgan der Stiftung beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Vertreterinnen und Vertreter der Län-
der anwesend ist. 2Ein Land kann die Vertreterin oder 
den Vertreter eines anderen Landes zur Ausübung des 
Stimmrechts ermächtigen.

(3) Für Beschlüsse nach Absatz 1 ist eine Mehrheit 
von drei Vierteln der Stimmen der Ländervertreterinnen 
und Ländervertreter erforderlich. 

Artikel 14

Staatlich anerkannte Hochschulen

1Staatlich anerkannte Hochschulen können auf An-
trag des Landes mit Zustimmung des Trägers in das 
Zentrale Vergabeverfahren einbezogen werden. 2Die Ent-
scheidung trifft die Stiftung.

Abschnitt 5

Finanzierung, Ordnungswidrigkeiten,  
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 15

Finanzierung

(1) 1Zur Finanzierung der Aufgaben nach Artikel 2 
Absatz 1 Nummer 1 einschließlich der insoweit anteiligen 
Finanzierung für die Durchführung des Dialogorientierten 
Serviceverfahrens erhebt die Stiftung von allen Hoch-
schulen Beiträge; ausgenommen sind Hochschulen, die 
ausschließlich künstlerische Studiengänge, duale Studi-
engänge oder Fernstudiengänge anbieten, soweit diese 
Hochschulen nicht die Teilnahme am Verfahren erklären. 
2Die Höhe und Fälligkeit der Beiträge legt die Stiftung in 
einer Beitragsordnung fest.

(2) 1Zur Durchführung der Aufgaben nach Artikel 2 
Absatz 1 Nummer 2 verpflichten sich die Länder, der 
Stiftung die erforderlichen Mittel einschließlich der inso-
weit anteiligen Finanzierung für die Durchführung des 
Dialogorientierten Serviceverfahrens als Zuschuss zur 
Verfügung zu stellen. 2Der Betrag wird von den Ländern 
nach dem Königsteiner Schlüssel in der jeweils gel-
tenden Fassung aufgebracht. 3Der Wirtschaftsplan der 
Stiftung bedarf der Zustimmung der Finanzministerkon-
ferenz mit einer Mehrheit von zwei Dritteln. 4Die Anteils-
beträge der Länder werden im Laufe eines jeden Haus-
haltsjahres in zwei Teilbeträgen zum 1. Januar und zum 
1. Juli nach den Ansätzen des Wirtschaftsplans fällig. 
5Über- und Minderzahlungen gegenüber dem sich nach 
der Jahresrechnung ergebenden Finanzbedarf werden 
bei dem zweiten Teilbetrag des folgenden Haushaltsjah-
res ausgeglichen.

Artikel 16

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei einer Bewer-
bung gegenüber der Stiftung vorsätzlich oder fahrlässig 
falsche Angaben über die für die Vergabe der Studien-
plätze maßgeblichen Daten macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des  
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist die Stiftung.

Artikel 17

Auflösung der Zentralstelle

(1) 1Mit der Errichtung der Stiftung ist die gemäß 
Artikel 1 Absatz 1 des Staatsvertrages über die Verga-
be von Studienplätzen vom 20. Oktober 1972 errichte-
te Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (im 
Folgenden: Zentralstelle) aufgelöst worden. 2Aufgaben, 
Rechte und Verbindlichkeiten der Zentralstelle sind auf 
die Stiftung übergegangen. 3Die Planstellen der Zentral-
stelle verbleiben bis zu ihrem Freiwerden als Planstellen 
ohne Besoldungsaufwand im Haushalt des Sitzlandes, 
das die darauf geführten Beamtinnen und Beamten 
zur Tätigkeit bei der Stiftung zuweist. 4Die Einzelheiten  
regelt das Errichtungsgesetz.

(2) Die Stiftung erstattet im Rahmen des jährlichen 
Wirtschaftsplans die Kosten für bereits vorhandene und 
zukünftige Versorgungsempfänger.
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Artikel 18

Übergangsregelungen

(1) 1In den Vergabeverfahren zum Sommersemester 
2020 bis einschließlich Wintersemester 2021/2022 in den 
Studiengängen Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin 
wird im Auswahlverfahren nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1  
Nummer 2 für die Bildung der Ranglisten als ein Kriteri-
um zusätzlich die Dauer der Zeit seit dem Erwerb der für 
den gewählten Studiengang einschlägigen Hochschulzu-
gangsberechtigung (Wartezeit) nach folgenden Maßga-
ben berücksichtigt:

1. In den Vergabeverfahren zum Sommersemester 
2020 und zum Wintersemester 2020/2021 wird eine 
Wartezeit von 15 Semestern und mehr neben Krite-
rien nach Artikel 10 Absatz 2 Satz 1 mit 45 Prozent 
gewichtet.

2. In den Vergabeverfahren zum Sommersemester 2021 
und zum Wintersemester 2021/2022 wird eine Warte-
zeit von 15 Semestern und mehr neben Kriterien nach 
Artikel 10 Absatz 2 Satz 1 mit 30 Prozent gewichtet.

3. In den Nummern 1 und 2 nimmt die Gewichtung bei ei-
ner Wartezeit von weniger als 15 Semestern linear ab.

4. Wer geltend macht, aus nicht selbst zu vertretenden 
Umständen daran gehindert gewesen zu sein, einen 
für die Berücksichtigung der Wartezeit besseren Wert 
zu erreichen, wird mit dem nachgewiesenen Wert an 
der Vergabe der Studienplätze beteiligt.

2Zeiten eines Studiums an einer deutschen Hochschule 
werden auf die Wartezeit nach Satz 1 nicht angerech-
net; davon ausgenommen sind Zeiten eines Studiums 
aufgrund einer Zulassung nach Artikel 11 Absatz 3. 3Bei 
Ranggleichheit gilt Artikel 10 Absatz 7 Sätze 1 und 2 ent-
sprechend. 

(2) 1Für die Zeit, in der die technischen Vorausset-
zungen für die Anwendung der Kriterien und Verfahrens-
grundsätze nach Artikeln 9 und 10 nicht im vollen Umfang 
gegeben sind, gelten zur Gewährleistung der effizienten 
und rechtssicheren Durchführung der Zulassungsverfah-
ren folgende Regelungen:

1. Die Länder können durch Rechtsverordnung Ein-
schränkungen bei der Anwendung von Kriterien nach 
Artikeln 9 und 10 Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 und Ab-
satz 6 festlegen.

2. Abweichend von Artikel 10 Absatz 7 Satz 3 können 
die Länder durch Rechtsverordnung regeln, dass bei 
Ranggleichheit die Auswahl nach den Kriterien in Ar-

tikel 10 Absatz 7 Sätze 1 und 2 auch für die Verfahren 
nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 
erfolgt.

2Die Länder legen in den Rechtsverordnungen die Dauer 
der Einschränkungen nach Nummer 1 und der Abwei-
chungen nach Nummer 2 fest.

(3) 1Für den Studiengang Pharmazie können die Län-
der durch Rechtsverordnung von der Anwendung des Ar-
tikels 10 Absatz 3 Sätze 3 und 4 absehen. 2Für Verfahren 
nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 können sie 
durch Rechtsverordnung festlegen, dass Studienplätze 
nach den Regelungen des Artikels 10 Absatz 3 unter An-
wendung von Satz 1 vergeben werden. 3Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 bleibt unberührt.

Artikel 19

Schlussvorschriften

(1) 1Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Tag des Monats 
in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die letzte Ratifi-
kationsurkunde bei der Staatskanzlei des Sitzlandes der 
Stiftung hinterlegt ist. 2Er findet erstmals auf das nach sei-
nem Inkrafttreten unmittelbar nachfolgende Vergabever-
fahren, frühestens jedoch auf das Vergabeverfahren zum 
Sommersemester 2020, Anwendung. 3Der Staatsvertrag 
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 tritt mit Abschluss 
des Vergabeverfahrens außer Kraft, das dem Vergabe-
verfahren nach Satz 2 vorangeht.

(2) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land durch 
schriftliche Erklärung gegenüber den übrigen vertrag-
schließenden Ländern zum Schluss eines Kalenderjah-
res mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden.

(3) 1Nach Außerkrafttreten dieses Staatsvertrages ist 
die Stiftung aufzulösen. 2Bedienstete, die nach Auflösung 
der Zentralstelle der Stiftung zugewiesen oder von die-
ser übernommen wurden und die nicht durch Kündigung 
entlassen werden können, sind nach Möglichkeit von den 
Ländern in geeignete Verwaltungsbereiche zu überneh-
men. 3Die Vorschriften des Sitzlandes über die beamten-
rechtlichen Folgen bei Auflösung von Behörden bleiben 
unberührt. 4Die Länder sind verpflichtet, dem Sitzland alle 
in Ausführung dieses Staatsvertrages entstehenden Auf-
wendungen für Verpflichtungen, die über das Ende dieses 
Staatsvertrages hinaus bestehen bleiben, anteilig nach 
Maßgabe des Königsteiner Schlüssels zu erstatten. 5Über 
die Verwendung des von der Stiftung von der Zentralstelle 
übernommenen Vermögens beschließen die Kultusminis-
terkonferenz und die Finanzministerkonferenz der Länder 
mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln der Stimmen.
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Für das Land Baden-Württemberg
Stuttgart, den 4.4.2019

Winfried K r e t s c h m a n n

Für das Land Bayern
Berlin, den 21.03.2019

Dr. Markus S ö d e r

Für das Land Berlin
Berlin, den 21.03.2019

Michael M ü l l e r

Für das Land Brandenburg
Berlin, den 21.03.2019

Dr. Dietmar W o i d k e

Für die Freie Hansestadt Bremen
Berlin, den 21.03.2019

Dr. Carsten S i e l i n g

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Berlin, den 21.03.2019

Dr. Peter T s c h e n t s c h e r

Für das Land Hessen
Wiesbaden, den 27.03.2019

Volker B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Berlin, den 21.03.2019

Manuela S c h w e s i g

Für das Land Niedersachsen
Berlin, den 21.03.2019

Stephan W e i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Berlin, den 21.03.2019

Armin L a s c h e t

Für das Land Rheinland-Pfalz
Berlin, den 21.03.2019

Malu D r e y e r

Für das Saarland
Berlin, den 21.03.2019

Tobias H a n s

Für den Freistaat Sachsen
Berlin, den 21.03.2019

Michael K r e t s c h m e r

Für das Land Sachsen-Anhalt
Berlin, den 21.03.2019

Dr. Reiner H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein
Berlin, den 21.03.2019

Daniel G ü n t h e r

Für das Land Thüringen
Berlin, den 21.03.2019

Bodo R a m e l o w
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02-30-I

Bekanntmachung  
des Dritten Staatsvertrags zur Änderung des  

Staatsvertrags zum Glücksspielwesen in Deutschland  
(Dritter Glücksspieländerungsstaatsvertrag – 3. GlüÄndStV)

vom 16. August 2019

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be-
schluss vom 17. Juli 2019 (Drs. 18/3114) dem vom  
26. März bis 18. April 2019 unterzeichneten Dritten 
Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags zum 
Glücksspielwesen in Deutschland (Dritter Glücksspiel-
änderungsstaatsvertrag – 3. GlüÄndStV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Dezember 2011 (GVBl. 
2012 S. 318, 319, 392, BayRS 02-30-I) zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird nachstehend bekannt gemacht.

München, den 16. August 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r

Dritter Staatsvertrag  
zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland  

(Dritter Glücksspieländerungsstaatsvertrag – GlüÄndStV)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

(im Folgenden: die Länder genannt)

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des Glücksspielstaatsvertrages

Der Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in 
Deutschland in der Fassung des Ersten Staatsvertrages  
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zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücks-
spielwesen in Deutschland vom 15. Dezember 2011 
(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV) wird wie folgt  
geändert:

1. § 4a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „, insbe-
sondere im Rahmen einer zeitlich befristeten 
Experimentierklausel für Sportwetten,“ durch die 
Wörter „im Rahmen der Experimentierklausel für 
Sportwetten nach § 10a“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Bekanntma-
chung (§ 4b Absatz 1)“ durch das Wort „Konzes-
sion“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Zahl der Konzessionen wird für die 
Dauer der Experimentierphase nicht beschränkt.“

2. § 4b wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Auswahlkriterien“ gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Auswahlverfahrens“ 
durch das Wort „Verfahrens“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „mit einer an-
gemessenen Frist für die Einreichung von 
Bewerbungen“ gestrichen.

c) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „und die 
Auswahl nach Absatz 5 ermöglichen“ gestrichen.

d) Absatz 5 wird aufgehoben.

3. In § 5 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Richtlinien“ 
durch das Wort „Auslegungsrichtlinien“ ersetzt.

4. § 9a Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Hierbei dient das Glücksspielkollegium den Ländern 
zur Umsetzung einer gemeinschaftlich auszuüben-
den Aufsicht der jeweiligen obersten Glücksspielauf-
sichtsbehörden.“

5. § 10a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem bisherigen Satz werden die Wörter 

„für einen Zeitraum von sieben Jahren ab 
Inkrafttreten des Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrages“ durch die Wörter „bis 
zum 30. Juni 2021“ ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz angefügt: 

„Im Falle einer Fortgeltung des Staatsvertra-
ges nach § 35 Absatz 2 verlängert sich die 
Frist bis zum 30. Juni 2024.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4.

6. § 29 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

Artikel 2

Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2019 nicht alle Ratifika-
tionsurkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird 
der Staatsvertrag gegenstandslos.

(2) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die  
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 03.04.2019

Winfried K r e t s c h m a n n

Für das Land Bayern: 
München, den 18.04.2019

Dr. Markus S ö d e r

Für das Land Berlin: 
Berlin, den 26.03.2019

Michael M ü l l e r

Für das Land Brandenburg: 
Potsdam, den 29.03.2019

Dr. Dietmar W o i d k e

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 26.03.2019

Dr. Carsten S i e l i n g
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Für die Freie und Hansestadt Hamburg:  
Hamburg, den 04.04.2019

Dr. Peter T s c h e n t s c h e r
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10-2-V

Verordnung  
zur Änderung der  

Delegationsverordnung 

vom 30. Juli 2019

Auf Grund von 

 – § 25 Abs. 2 des Tierzuchtgesetzes (TierZG) vom 
18. Januar 2019 (BGBl. I S. 18),

 – § 10 Satz 3 des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) 
vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281), das 
zuletzt durch Art. 4 Abs. 84 des Gesetzes vom 
18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden 
ist, 

 – §  54 Abs. 2 des Weingesetzes (WeinG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 
(BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Art. 9 des Geset-
zes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert 
worden ist,

 – § 4a Abs. 6 Satz 2 des Agrarmarktstrukturge-
setzes (AgrarMSG) vom 20. April 2013 (BGBl. I 
S. 917), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2017 (BGBl. I S. 1942) geändert 
worden ist,

 – § 36 Abs. 6 Satz 5 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zu-
letzt durch Art. 14b des Gesetzes vom 6. Mai 2019 
(BGBl. I S. 646) geändert worden ist,

verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§ 1

Die Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Ja-
nuar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt 
durch § 1 Abs. 2 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt  
geändert:

1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. § 9 Abs. 2 Satz 1, § 19 Abs. 2 und § 28 Abs. 2 
des Tierzuchtgesetzes,“.

b) In Nr. 5 wird die Angabe „§ 10 Satz 1” durch die 

Angabe „§ 10 Satz 2” ersetzt.

c) Nr. 6 wird wie folgt geändert:

aa) Nach der Angabe „§ 8a“ wird die Angabe 
„Abs. 1, 3 und 4“ gestrichen.

bb) Nach der Angabe „§ 22a Abs. 2 Satz 2,” 
wird die Angabe „§ 22g Abs. 1 und 3,” ein-
gefügt.

d) In Nr. 14 wird die Angabe „§ 5 Abs. 6 Satz 3“ 
durch die Angabe „§ 5 Abs. 6 Satz 6“ ersetzt.

e) Nr. 16 wird wie folgt gefasst:

„16. § 4a Abs. 6 Satz 1 des Agrarmarktstruktur-
gesetzes (AgrarMSG),“. 

f) In Nr. 18 wird die Angabe „AgrarMSV“ durch 
die Wörter „der Agrarmarktstrukturverordnung“ 
ersetzt.

2. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. § 91 Abs. 2 Halbsatz 1 SGB IV, soweit der 
Anwendungsbereich des Art. 7 Abs. 2 oder 
Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung der So-
zialgesetze (AGSG) betroffen ist.“

b) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. § 94 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 SGB X, soweit 
der Anwendungsbereich des Art. 7 Abs. 2 
oder Abs. 3 AGSG betroffen ist.“

c) In Nr. 5 wird nach der Angabe „Abs. 8 Satz 1“ 
das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und 
werden nach der Angabe „§ 32 Satz 1“ die Wör-
ter „und § 36 Abs. 6 Satz 1“ eingefügt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2019 in Kraft.
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München, den 30. Juli 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2015-1-1-V , 2239-1-1-K

Verordnung 
zur Änderung der  

Zuständigkeitsverordnung

vom 30. Juli 2019

Es verordnen

 – die Bayerische Staatsregierung auf Grund des Art. 14 
des Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungs-
gesetzes (BayEbFöG) vom 31. Juli 2018 (GVBl. 
S. 662, BayRS 2239-1-K) und

 – das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus auf Grund des Art. 1 Abs. 3 Satz 1 des Zustän-
digkeitsgesetzes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBl. 
S. 246, BayRS 2015-1-V), das zuletzt durch § 1 
Abs. 36 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist in Verbindung mit Art. 11 
Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Erwachse-
nenbildung in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2239-1-K) veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch § 2 Nr. 43 des Gesetzes 
vom 12. Mai 2015 (GVBl. S. 82) geändert worden 
ist:

§ 1

§ 24 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV)  
vom 16. Juni 2015 (GVBl. S. 184, BayRS 2015-1-1-V),  
die zuletzt durch Verordnung vom 7. Mai 2019  
(GVBl. S. 178) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 24

Bayerisches Erwachsenenbildungsförderungsgesetz

Das Landesamt für Schule ist zuständig für den Voll-
zug der Art. 6 Abs. 3 Alt. 2, Abs. 4 Satz 2, Art. 7 Abs. 3 des 
Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes.“

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 30. September 2019 tritt die Verord      - 
nung über die Übertragung von Zuständigkeiten zur Förder- 
ung der dem Bayerischen Volkshochschulverband ange-
schlossenen Einrichtungen in der in der Bayerischen Rechts-
sammlung (BayRS 2239-1-1-K) veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch § 1 Abs. 250 der Verordnung vom  
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, außer Kraft.

München, den 30. Juli 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2030-3-2-1-I/B

Verordnung über  
beamten-, besoldungs-, reisekosten-, trennungsgeld- und umzugs-

kostenrechtliche Zuständigkeiten für Staatsbeamte im Geschäftsbereich des  
Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 
(StMB Zuständigkeitsverordnung Beamtenrecht – ZustV-BM)

vom 24. Juli 2019

Auf Grund von

 – Art. 55 Nr. 4 Satz 2 der Verfassung des Freistaates  
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991, 992, BayRS 100-1-I),  
die zuletzt durch Gesetz vom 11. November 2013 
(GVBl. S. 638, 639, 640, 641, 642) geändert worden 
ist,

 – Art. 6 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 2, Art. 18 Abs. 1 
Satz 4, Art. 49 Abs. 3, Art. 81 Abs. 6 Satz 2, Art. 86 
Abs. 2 Satz 3, Art. 92 Abs. 2 Halbsatz 2, Art. 139 
Abs. 10 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) 
vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), 
das zuletzt durch § 1 Abs. 61 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist,

 – Art.  31 Abs. 2 Satz 5, Art. 68 Abs. 2 Satz 1, Art. 75 
Abs. 2 Satz 2, Art. 81 Abs. 1 des Bayerischen Be-
soldungsgesetzes (BayBesG) vom 5. August 2010 
(GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt 
durch Art. 9 des Gesetzes vom 24. Mai 2019 (GVBl. 
S. 266) geändert worden ist,

 – § 5 Abs. 1 Satz 2 der Jubiläumszuwendungsver-
ordnung (JzV) vom 1. März 2005 (GVBl. S. 76, 
BayRS 2030-2-24-F), die zuletzt durch § 6 der Ver-
ordnung vom 5. Januar 2011 (GVBl. S. 12) geän-
dert worden ist,

 – Art. 26 Satz 2 des Bayerischen Reisekostengesetzes 
(BayRKG) vom 24. April 2001 (GVBl. S. 133, BayRS 
2032-4-1-F), das zuletzt durch § 1 Abs. 91 der Ver-
ordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist,

 – § 5 Abs. 2 der Verordnung über die Reisekosten-
vergütung bei Auslandsdienstreisen (Bayerische 
Auslandsreisekostenverordnung – BayARV) vom 
8. Dezember 2002 (GVBl S. 992, BayRS 2032-4-4-F), 
die zuletzt durch § 1 Abs. 92 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist,

 – Art. 15 Satz 2 des Bayerischen Umzugskostenge-
setzes (BayUKG) vom 24. Juni 2005 (GVBl. S. 192, 

BayRS 2032-5-1-F), das zuletzt durch § 1 Abs. 93 der 
Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geän-
dert worden ist,

 – § 11 Satz 2 Bayerische Trennungsgeldverordnung 
(BayTGV) vom 15. Juli 2002 (GVBl. S. 346, BayRS 
2032-5-3-F), die zuletzt durch § 2 der Verordnung 
vom 5. Februar 2018 (GVBl. S. 64) geändert worden 
ist,

 – § 13 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Urlaubs- und 
Mutterschutzverordnung (UrlMV) vom 28. November 
2017 (GVBl. S. 543, 2019 S. 328, BayRS 2030-2-31-F), 
die durch § 1 Abs. 77 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist,

 – § 2 Abs. 3 Satz 1, § 3 Abs. 2 Satz 1, § 4 Abs. 1 Satz 1, 
§ 6 Abs. 1 Satz 1, § 7 Abs. 4 Satz 3, § 8 Abs. 1 Satz 5 
und § 9 Abs. 1 Satz 4 der Bayerischen Arbeitszeitver-
ordnung (BayAzV) vom 25. Juli 1995 (GVBl. S. 409, 
BayRS 2030-2-20-F), die zuletzt durch § 1 Abs. 72 
der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) ge-
ändert worden ist,

 – Art. 3 Abs. 1 Satz 2 des Leistungslaufbahngesetzes 
(LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 
2030-1-4-F), das zuletzt durch § 1 Abs. 64 der Ver-
ordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist,

erlässt das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat folgende 
Verordnung:

Teil 1

Zuständigkeitsregelungen für Staatsbeamte im  
Geschäftsbereich des Staatsministeriums für  

Wohnen, Bau und Verkehr

Abschnitt 1 

Beamtenrechtliche Zuständigkeiten
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§ 1

Ernennung

(1) Die Befugnis, die Beamten und Beamtinnen bis 
zur Besoldungsgruppe A 14 zu ernennen, wird übertragen

1. den Regierungen für ihre Beamten und Beamtinnen 
des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr und für die Beamten und 
Beamtinnen des Geschäftsbereichs des Staatsminis-
teriums für Wohnen, Bau und Verkehr der ihnen nach-
geordneten Behörden, deren Sitz in ihrem Bezirk liegt,

2. den Autobahndirektionen für ihre Beamten und Be-
amtinnen,

3. der Landesbaudirektion Bayern für ihre Beamten und 
Beamtinnen,

4. dem Staatsbetrieb Immobilien Freistaat Bayern für 
seine Beamten und Beamtinnen.

(2) Für die Einstellung der Beamten und Beamtinnen 
mit Einstieg in der vierten Qualifikationsebene oder zur 
Aufnahme eines Vorbereitungsdienstes bleibt das Staats-
ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (Staatsminis-
terium) zuständig. Die Zuständigkeit der Behörden nach 
Abs. 1 für die im Folgenden übertragenen Befugnisse 
bleibt im Übrigen unberührt.

§ 2

Abordnung und Versetzung

Den in § 1 Abs. 1 genannten Behörden wird im Rah-
men ihrer Ernennungszuständigkeit die Befugnis übertra-
gen, die Beamten und Beamtinnen ihres dort festgelegten 
Dienstbereichs

1. zu versetzen und

2. auch soweit sie nicht Ernennungsbehörde sind, bis 
zur Dauer von einem Jahr, abzuordnen.

§ 3 

Sonstige beamtenrechtliche Zuständigkeiten

(1) Den in § 1 genannten Behörden mit Ernennungs-
zuständigkeit werden in ihren dort festgelegten Dienstbe-
reichen übertragen

1. für alle Beamten und Beamtinnen die Befugnis nach 

Art. 6 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Beamtengeset-
zes (BayBG),

2. für alle Beamten und Beamtinnen die Befugnis nach 
Art. 81 Abs. 6 Satz 1 BayBG und Art. 6 Abs. 5 Satz 1 
BayBG,

3. für die Ruhestandsbeamten und -beamtinnen und für 
frühere Beamte und Beamtinnen mit Versorgungsbe-
zügen die Zuständigkeit nach Art. 86 Abs. 1 Satz 2 
BayBG und die Befugnisse nach Art. 86 Abs. 2 Satz 1 
BayBG,

4. für alle Beamten und Beamtinnen die Befugnis nach 
Art. 92 Abs. 2 Halbsatz 1 BayBG,

5. für alle Beamten und Beamtinnen die Befugnis nach 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Urlaubs- und 
Mutterschutzverordnung,

6. für alle Beamten und Beamtinnen die Befugnisse 
nach § 2 Abs. 3 Satz 1, § 3 Abs. 2 Satz 1, § 4 Abs. 1 
Satz 1, § 6 Abs. 1 Satz 1, § 7 Abs. 4 Satz 3, § 8 Abs. 1 
Satz 5 und § 9 Abs. 1 Satz 4 der Bayerischen Arbeits-
zeitverordnung,

7. für alle Beamten und Beamtinnen die Befugnisse 
nach Art. 139 Abs. 8 Satz 1, Abs. 10 BayBG.

(2) Für abgeordnete Beamte und Beamtinnen werden 
die Befugnisse von der abgebenden Stelle wahrgenommen.

§ 4

Laufbahnrechtliche Zuständigkeiten

Den in § 1 genannten Behörden werden im Rahmen 
ihrer Ernennungszuständigkeit folgende laufbahnrechtli-
che Befugnisse übertragen:

1. Absehen von der Probezeit und Anordnung einer Be-
währungszeit bei der Übernahme von Beamten und 
Beamtinnen anderer Dienstherren nach Art. 10 Abs. 1 
Satz 1, 3 und 4 des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) 
sowie bei der Wiedereinstellung von früheren Beam-
ten und Beamtinnen nach Art. 10 Abs. 3 LlbG,

2. Anrechnung von Zeiten auf die Probezeit nach Art. 12 
Abs. 3 Satz 6 LlbG,

3. Verlängerung der Probezeit nach Art. 12 Abs. 4 
Satz 1 LlbG,

4. Vorverlegung des allgemeinen Dienstzeitbeginns 
nach Art. 15 Abs. 3 Satz 1 und 2 LlbG,
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5. Kürzung des Vorbereitungsdienstes nach Art. 27 
Abs. 2 LlbG und Anrechnung von Zeiten auf den 
Vorbereitungsdienst nach Art. 27 Abs. 3 Satz 1 LlbG 
oder Art. 35 Abs. 1 Satz 2 LlbG,

6. Kürzung der Probezeit nach Art. 36 Abs. 1 Satz 1 LlbG,

7. Anrechnung von Zeiten auf die Probezeit nach Art. 36 
Abs. 2 Satz 1 LlbG,

8. Zulassung zur Ausbildungsqualifizierung nach Art. 37 
Abs. 2 Satz 1 LlbG, Kürzung der erforderlichen Dienst-
zeit nach Art. 37 Abs. 2 Satz 2 LlbG und Kürzung der 
Ausbildungsqualifizierung nach Art. 37 Abs. 4 LlbG,

9. Erstellen einer fiktiven Laufbahnnachzeichnung 
(Art. 17a LlbG).

Abschnitt 2

Besoldungsrechtliche Zuständigkeiten;  
Jubiläumszuwendung

§ 5

Rückforderung und Kürzung von Anwärterbezügen

(1) Die Zuständigkeit für die Entscheidungen über 
die Erteilung von Auflagen und für die Rückforderung von 
unter Auflagen gewährten Anwärterbezügen nach Art. 75 
Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
(BayBesG) wird den in § 1 genannten Behörden mit Er-
nennungszuständigkeit für die Beamten und Beamtinnen 
ihres dort festgelegten Dienstbereichs übertragen.

(2) Die Befugnis zur Kürzung der Anwärterbezüge 
nach Art. 81 Abs. 1 BayBesG wird den in § 1 genannten 
Behörden mit Ernennungszuständigkeit für die Anwärter 
und Anwärterinnen ihres dort festgelegten Dienstbereichs 
übertragen.

§ 6

Jubiläumszuwendungen

(1) Die Zuständigkeit für die Entscheidung über die 
Gewährung oder Versagung von Jubiläumszuwendun-
gen sowie die Ausstellung von Dankurkunden wird den 
in § 1 genannten Behörden mit Ernennungszuständig-
keit für alle Beamten und Beamtinnen in ihren jeweiligen 
Dienstbereichen übertragen.

(2) Abweichend von Abs. 1 werden die Dankurkun-

den für die Leiter und Leiterinnen der dem Staatsminis-
terium nachgeordneten Behörden vom Staatsministerium 
ausgestellt.

§ 7

Leistungsbezüge

1Die Befugnis zur Entscheidung über die Vergabe von 
Leistungsstufen nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBesG und 
von Leistungsprämien nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 BayBesG 
wird den Leitungen der in § 1 genannten Behörden für die 
bei ihnen beschäftigten Beamten und Beamtinnen und 
für die Leiter und Leiterinnen unmittelbar nachgeordneter  
Behörden übertragen. 2Bei abgeordneten Beamten und 
Beamtinnen entscheidet die Beschäftigungsdienststelle.

§ 8

Anerkennung berücksichtigungsfähiger Zeiten

Die Befugnis zur Entscheidung über die Anerken-
nung von sonstigen für die Beamtentätigkeit förderlichen 
hauptberuflichen Beschäftigungszeiten nach Art. 31 
Abs. 2 Satz 1 BayBesG wird den in § 1 genannten Be-
hörden im Rahmen ihrer Ernennungszuständigkeit über-
tragen.

Abschnitt 3 

Reisekostenrechtliche Zuständigkeiten

§ 9

Genehmigung und Anordnung von  
Dienst- und Fortbildungsreisen

Die Zuständigkeit der Beschäftigungsbehörden zur 
Genehmigung und Anordnung von Dienst- und Fortbil-
dungsreisen wird übertragen

1. dem Staatsministerium für die Leiter und Leiterinnen 
der ihm unmittelbar nachgeordneten Behörden,

2. den Regierungen für die Leiter und Leiterinnen der 
ihnen nachgeordneten Behörden der Staatsbauver-
waltung,

3. den für die Einstellung, Versetzung, Abordnung oder 
Aufhebung einer Abordnung zuständigen Behörden 
und Dienststellen für die aus diesem Anlass durchzu-
führenden Dienstreisen.
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§ 10

Bewilligung des  
vollen Tage- und Übernachtungsgeldes

(1) Die Befugnis zur Bewilligung des vollen Tage- 
und Übernachtungsgeldes nach Art. 10 Abs. 2 des Bay-
erischen Reisekostengesetzes und nach § 5 Abs. 2 der 
Bayerischen Auslandsreisekostenverordnung wird den 
Beschäftigungsbehörden übertragen.

(2) Abweichend von Abs. 1 werden die dort genann-
ten Befugnisse den in § 1 Abs. 1 Nr. 1 genannten Behör-
den für die Beamten und Beamtinnen der den Regierun-
gen nachgeordneten Behörden der Staatsbauverwaltung 
übertragen.

Abschnitt 4 

Trennungsgeldrechtliche Zuständigkeiten

§ 11

Trennungsgeldrechtliche Zuständigkeiten

(1) Die Befugnisse nach § 2 Abs. 2 Satz 3, § 3 Abs. 1 
Satz 4 und § 4 Abs. 8 der Bayerischen Trennungsgeldver-
ordnung werden den Beschäftigungsbehörden übertragen.

(2) Abweichend von Abs. 1 werden die dort genann-
ten Befugnisse den in § 1 Abs. 1 Nr. 1 genannten Behör-
den für die Beamten und Beamtinnen der den Regierun-
gen nachgeordneten Behörden der Staatsbauverwaltung 
übertragen.

Abschnitt 5 

Umzugskostenrechtliche Vorschriften

§ 12

Zusage der Umzugskostenvergütung

Das Staatsministerium erteilt die Zusage der Um-
zugskostenvergütung nach Art. 4 des Bayerischen Um-
zugskostengesetzes für Umzüge aus Anlass einer mit 
einer Ernennung verbundenen Versetzung oder Abord-
nung, wenn für die Ernennung des Beamten oder der Be-
amtin die Staatsregierung zuständig ist.

Teil 2

Schlussbestimmungen

§ 13

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2019 in Kraft.

München, den 24. Juli 2019

Bayerisches Staatsministerium  
für Wohnen, Bau und Verkehr

Dr. Hans R e i c h h a r t ,  Staatsminister
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35-2-F

Verordnung 
zur elektronischen Aktenführung 

in der Finanzgerichtsbarkeit im Freistaat Bayern 
(Finanzgerichtliche eAkten-Verordnung – eAktFGV)

vom 29. Juli 2019

Auf Grund des § 52b Abs. 1 Satz 2, 3 und 5 der Fi-
nanzgerichtsordnung (FGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. März 2001 (BGBl. I S. 442, S. 2262, I 
2002 S. 679), die zuletzt durch Art. 5 Abs. 8 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2019 (BGBl. l S. 846) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 4 Nr. 2 der Delegationsverordnung 
(DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-
2-V), die zuletzt durch § 1 Abs. 2 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, verord-
net das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und 
für Heimat: 

§ 1

Anordnung der elektronischen Aktenführung

1Bei den Finanzgerichten werden ab dem 1. Sep-
tember 2019 Prozessakten für einzelne Senate und Ver-
fahren elektronisch geführt. 2In welchen Senaten und bei 
welchen Verfahren die Prozessakten elektronisch zu füh-
ren sind, wird durch Verwaltungsvorschrift geregelt und 
im Bayerischen Ministerialblatt bekannt gemacht. 3§ 3 
Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 4Es wird darauf geachtet, 
dass die Verfahren barrierefrei sind.

§ 2

Bildung elektronischer Akten

(1) Elektronische Dokumente sowie in Papierform 
beibehaltene Schriftstücke und sonstige Unterlagen ge-
mäß § 3 Abs. 1 Satz 2, die dieselbe Angelegenheit betref-
fen, sind zu Akten zu vereinigen.

(2) Enthält eine elektronisch geführte Akte sowohl 
elektronische als auch in Papierform beibehaltene Be-
standteile, so müssen beim Zugriff auf den elektronisch 
geführten Teil der Akte Hinweise auf die in Papierform 
beibehaltenen Bestandteile enthalten sein.

§ 3

Behandlung von Dokumenten und Dateien

(1) 1Schriftstücke und sonstige Unterlagen, die zu ei-
ner elektronisch geführten Akte in Papierform genommen 
werden, sind nach Maßgabe des § 52b Abs. 6 FGO elek-
tronisch zu speichern. 2Ausgenommen sind Schriftstücke 
und sonstige Unterlagen, deren Übertragung mit unver-
hältnismäßigem Aufwand verbunden wäre.

(2) Gescannte Seiten und Rückseiten ohne Inhalt 
müssen nicht in das elektronische Dokument aufgenom-
men werden.

(3) Eingehende Telefaxsendungen können direkt in 
eine elektronische Form umgewandelt und zur Akte ge-
nommen werden.

(4) Die in Papierform vorliegenden und in die elekt-
ronische Form übertragenen Schriftstücke und sonstigen 
Unterlagen können sechs Monate nach der Übertragung 
vernichtet werden, sofern sie nicht rückgabepflichtig sind 
und sie nach den Grundsätzen des Ersetzenden Scan-
nens übertragen wurden. 

§ 4

Anforderungen an das Aktensystem

(1) Die elektronische Akte ist mit einem elektronischen 
Datenverarbeitungssystem nach dem Stand der Technik 
in ihrer Beschaffenheit und den begleitenden organisatori-
schen Maßnahmen so zu errichten und zu führen, dass die 
kurz- und langfristige Verfügbarkeit sowie Beweiseignung 
und Beweiswert der einzelnen Dokumente und der Akte in 
ihrer Gesamtheit dauerhaft gewährleistet sind. 

(2) 1Die funktionale Arbeit mit der Akte und deren In-
halten ist entsprechend den Anforderungen des Finanz-
gerichtsprozesses, der richterlichen und nichtrichterlichen 
Arbeit und der gerichtsinternen Abläufe durch geeignete 
Softwarewerkzeuge nach dem Stand der Technik zu un-
terstützen. 2Das Aktensystem soll einheitlich, selbsterklä-
rend und effizient sein. 3Die Zusammenarbeit, Qualitätssi-
cherung und Aktenweitergabe sollen unterstützt werden. 

(3) 1Die Akte und der Akteninhalt sind vor unberech-
tigter Kenntnisnahme und Veränderung zu schützen. 2Der 
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berechtigte Schutz der Daten der Bediener ist sicherzu-
stellen.

(4) Architektur, Funktionalitäten und Betrieb des Ak-
tensystems haben die Gewaltenteilung und die richterli-
che Unabhängigkeit zu beachten.

§ 5

Ersatzmaßnahmen

1Im Falle anhaltender technischer Störungen beim 
Betrieb der elektronischen Akte kann die Gerichtsleitung 
des von den Störungen betroffenen Gerichts anordnen, 
dass eine Ersatzakte in Papierform geführt wird. 2Die 
elektronische Akte ist nachzuführen sobald die Störung 
behoben ist.

§ 6

Geltung weiterer Verordnungen

Im Übrigen bleiben die Aktenordnung für die Gerichte 
der Finanzgerichtsbarkeit und die Vorschriften zur Daten-
sicherheit und zum Datenschutz unberührt.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2019 in Kraft.

München, 29. Juli 2019

Bayerisches Ministerium 
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r ,  Staatsminister
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2032-2-42-J

Verordnung 
zur Änderung der  

Verordnung über die Gewährung von  
Prüfervergütungen an Professoren und Professorinnen  

bei den Prüfungen im Bereich der Justizverwaltung

vom 9. August 2019

Auf Grund des Art. 65 Satz 3 und des Art. 107 Abs. 4  
Satz 3 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (Bay-
BesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 
2032-1-1-F), das zuletzt durch §§ 1, 2, 3 und 4 des 
Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 347) geändert 
worden ist, erlässt das Bayerische Staatsministeri-
um der Justiz im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat folgen-
de Verordnung:

§ 1

§ 1 der Verordnung über die Gewährung von Prü-
fervergütungen an Professoren und Professorinnen 
bei den Prüfungen im Bereich der Justizverwaltung  
(PrVProfV) vom 6. Mai 2008 (GVBl. S. 293, BayRS  
2032-2-42-J), die zuletzt durch Verordnung vom  
12. Juni 2014 (GVBl. S. 228) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In Nr. 1 wird die Angabe „513,98 €“ durch die Angabe 
„565,38 €“ ersetzt.

2. In Nr. 2 wird die Angabe „171,33 €“ durch die Angabe 

„188,46 €“ ersetzt.

3. In Nr. 3 wird die Angabe „11,44 €“ durch die Angabe 
„12,58 €“ ersetzt.

4. In Nr. 4 wird die Angabe „11,44 €“ durch die Angabe 
„12,58 €“ und die Angabe „68,64 €“ durch die Angabe 
„75,48 €“ ersetzt.

5. In Nr. 5 wird die Angabe „16,56 €“ durch die Angabe 
„18,22 €“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft.

München, den 9. August 2019

Bayerisches Staatsministerium  
der Justiz

Georg E i s e n r e i c h ,  Staatsminister
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Bekanntmachung  
zum  

Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland  
in der Fassung des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages  

zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 15. Dezember 2011  
(Glücksspielstaatsvertrag)

vom 6. August 2019

Nach § 35 Abs. 1 des Staatsvertrages zum Glücks-
spielwesen in Deutschland in der Fassung des Ersten 
Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages zum 
Glücksspielwesen in Deutschland vom 15. Dezember 
2011 (Glücksspielstaatsvertrag) kann die Ministerprä-
sidentenkonferenz mit mindestens 13 Stimmen die Be-
fristung der Experimentierklausel in § 10a Abs. 1 des 
Glücksspielstaatsvertrages aufheben.

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat im Umlaufverfah-
ren, welches am 18. April 2019 abgeschlossen wurde, ein-
stimmig den Beschluss gefasst, die Befristung der Expe-
rimentierklausel in § 10a Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag 
aufzuheben.

München, den 6. August 2019

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. Florian H e r r m a n n
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400-6-J

Druckfehlerberichtigung

In der Verordnung zur Festlegung des Anwendungs-
bereichs bundesrechtlicher Mieterschutzvorschriften 
(Mieterschutzverordnung – MiSchuV) vom 9. Juli 2019 
(GVBl. S. 458) wird die Angabe „9. Juli 2019“ durch die 
Angabe „16. Juli 2019“ ersetzt.

Druckfehlerberichtigung

Im GVBl. Nr. 15/2019 vom 6. August 2019 wird in 
den Kopfzeilen der Seiten 518 und 519 die Angabe  
„Nr. 15/2016“ durch die Angabe „Nr. 15/2019“ ersetzt.
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